
Begutachtung des Medizinischen Dienstes  
bei vermuteten Behandlungsfehlern

Was Versicherte wissen sollten

Was ist ein Behandlungsfehler?

Wenn eine ärztliche, zahnärztliche, pflegerische oder sonstige medizinische Behandlung nicht 
angemessen, sorgfältig, richtig oder zeitgerecht durchgeführt wird, handelt es sich um einen 
Behandlungsfehler. Dies kann unter anderem bedeuten:

 → Eine Behandlung entspricht nicht den medizinischen Standards.

 → Eine gebotene medizinische Maßnahme wird unterlassen.

 → Eine Diagnose wird trotz eindeutiger Hinweise nicht gestellt.

 → Es fehlt eine Aufklärung über Verhaltensweisen, die bei einer Therapie zu beachten sind.

Was können Sie bei einem Verdacht auf einen Behandlungsfehler tun?

Wenn Sie einen Behandlungsfehler vermuten und Schadenersatzansprüche geltend machen wollen, sind 
Ihre Krankenkasse und Ihre behandelnde Ärztin bzw. Ihr behandelnder Arzt wichtige Ansprechpersonen. 
Die Krankenkasse ist gesetzlich verpflichtet, ihre Versicherten im Falle eines Behandlungsfehlerverdachts 
zu unterstützen (§ 66 SGB V). Um einen Vorwurf zu klären, beauftragt die Krankenkasse in der Regel 
den Medizinischen Dienst. Der Medizinische Dienst prüft mit einem Sachverständigengutachten, ob ein 
Behandlungsfehler vorliegt und zu einem Schaden geführt hat.

Was benötigt der Medizinische Dienst für ein Gutachten?

 → Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht
  Ihre Behandlung unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Deshalb müssen Sie Ihre 

behandelnden Ärztinnen und Ärzte von der Schweigepflicht entbinden, damit die Krankenkasse 
notwendige Dokumente und Informationen anfordern kann. Mustervordrucke erhalten Sie bei 
Ihrer Krankenkasse.

 → Ihre Behandlungsunterlagen
  Dazu zählen zum Beispiel Arztbriefe, Operations- und Pflegeberichte, Bildaufnahmen (Röntgen, 

CT, MRT), Laborwerte, die Karteikarte, die Ihre Ärztin oder Ihr Arzt angefertigt hat, oder ein 
Ausdruck aus dem Praxiscomputer. Sie haben das Recht, alle Unterlagen, die Ihre Behandlung 
betreffen, einzusehen.

 → Gedächtnisprotokoll
  Das Gedächtnisprotokoll sollte den zeitlichen Ablauf des medizinischen Geschehens zusammen-

fassen: Was? Wann? Wo? (siehe Checkliste).
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Checkliste für ein Gedächtnisprotokoll

 → Welche Beschwerden oder Behinderungen sind für Sie Folge eines Fehlers bei Ihrer Behandlung? 
Mussten Sie länger oder zusätzlich behandelt werden?

 → Können Sie den Behandlungsverlauf beschreiben, in dem aus Ihrer Sicht der Fehler aufgetreten 
ist? Wie war die zeitliche Abfolge? Wo fand die Behandlung statt?

 → Wer hat Sie behandelt? Bitte listen Sie möglichst alle Beteiligten in diesem Zusammenhang auf.

 → Kann jemand Ihre Vermutung bestätigen (Angehörige, Zimmernachbarn, Ärztinnen und Ärzte, 
 Pflegekräfte, andere Personen)?

 → Sind Sie zuvor in einem Aufklärungsgespräch darüber informiert worden, dass der Schaden, 
den Sie erlitten haben, auftreten kann?

 → Haben Sie mit der Person, die Sie behandelt hat, über den Schaden gesprochen? 
Was hat sie Ihnen erklärt?

Wie geht der Medizinische Dienst vor?

Der Medizinische Dienst erstellt das Gutachten auf der Grundlage Ihrer Behandlungsunterlagen und Ihres 
Gedächtnisprotokolls. Um zu klären, ob bei Ihrer Behandlung ein Fehler aufgetreten ist, rekonstruieren die 
Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen Dienstes zunächst das Behandlungsgeschehen anhand 
dieser Dokumente. Anschließend gleichen sie diesen Verlauf mit den medizinischen Standards ab, die zum 
Zeitpunkt der Behandlung galten. Dabei ziehen die Gutachter medizinische Leitlinien und die einschlägige 
wissenschaftliche Fachliteratur zu Rate und beurteilen, ob Sie sorgfältig behandelt worden sind.

Wer bekommt das Gutachten?

Versicherte erhalten das Gutachten des Medizinischen Dienstes. Sollte ein Behandlungsfehler bestätigt 
worden sein, kann sich der Versicherte mit der Krankenkasse über das weitere Vorgehen beraten und 
ggf. Schadensersatzansprüche geltend machen.

Was kostet das Gutachten?

Für gesetzlich versicherte Patientinnen und 
Patienten ist das Gutachten des Medizinischen 
Dienstes kostenfrei.
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